
 

  

S 3 RJ 1015/99 A

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 14
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 3 RJ 1015/99 A
Datum 08.03.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 14 RJ 462/02
Datum 23.09.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 8. MÃ¤rz 2002
wird zurÃ¼ckgewiesen. II. AuÃ�ergerichtliche Kosten des Berufungsverfahrens sind
nicht zu erstatten. III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist eine Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit.

Der 1944 geborene KlÃ¤ger, ein jugoslawischer StaatsangehÃ¶riger, war zwischen
1961 und 1996 mit Unterbrechungen in seiner Heimat versicherungspflichtig
beschÃ¤ftigt (offenbar als Fabrikarbeiter und Lkw-Fahrer), in der Bundesrepublik
Deutschland arbeitete zwischen 1970 und 1974 als Fabrikarbeiter und Bauhelfer.

Ende 1990 kam es bei ihm zu einer Operation eines gutartigen Kleinhirntumors
(Haemangioblastom). Ein seinerzeit gestellter Rentenantrag blieb erfolglos. Die
Ablehnung mit rechtskrÃ¤ftig gewordenem Bescheid der Beklagten vom 16.03.1993
erfolgte mit der BegrÃ¼ndung, der KlÃ¤ger kÃ¶nne trotz eines beginnenden
psychoorganischen Syndroms nach Gehirnoperation, Spondylose im
HalswirbelsÃ¤ulenbereich, ZwÃ¶lffingerdarmgeschwÃ¼rs und Minderung des
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HÃ¶rvermÃ¶gens noch vollschichtig leichte Arbeiten ohne besonderen Zeitdruck,
ohne Schicht- bzw. Nachtdienst und ohne GefÃ¤hrdung durch LÃ¤rm verrichten.

Mit streitgegenstÃ¤ndlichem Bescheid vom 27.06.1996 wurde auch der weitere
Rentenantrag vom 25.07.1994 abgelehnt. Der KlÃ¤ger sei noch in der Lage,
vollschichtig leichte Arbeiten ohne besonderen Zeitdruck, ohne GefÃ¤hrdung durch
LÃ¤rm und nicht auf Leitern und GerÃ¼sten zu verrichten und somit mindestens die
HÃ¤lfte des vergleichsweise heranzuziehenden Arbeitseinkommens einer gesunden
Vergleichsperson zu erzielen.

Zugrunde lagen, wie aus den nur mehr vorhandenen Restakten ersichtlich ist, die
Befunde aus dem vorangegangenen Verfahren, darunter das Gutachten der
Invalidenkommission in B. nach Untersuchung am 06.12.1994, ein Gutachten der
Invalidenkommission in N. nach Untersuchung am 02.04.1996, sowie das noch
vorhandene Gutachten nach stationÃ¤rer klinischer Untersuchung in der
Gutachterstelle der Beklagten in Regensburg vom 22. bis 24.02.1999. Hier waren
die Diagnosen erhoben worden: "Pseudoneurasthenisches Syndrom, Zustand nach
operativer Entfernung eines benignen GefÃ¤Ã�tumors (Haemangioblastom) im
Bereich des Kleinhirns, wirbelsÃ¤ulenabhÃ¤ngige Beschwerden bei degenerativen
VerÃ¤nderungen ohne neurologische AusfÃ¤lle." Als Nebenbefunde waren
anamnestisch Synkopen sowie Duodenalulcus vermerkt. Der KlÃ¤ger wurde als
fÃ¤hig angesehen, leichte Arbeiten ohne Akkordarbeit, ohne Nachtschicht, ohne
Absturzgefahr, nicht an gefÃ¤hrdenden Maschinen weiterhin auf Dauer vollschichtig
zu verrichten.

Der Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid vom 28.04.1999
zurÃ¼ckgewiesen.

Im Klageverfahren vor dem Sozialgericht (SG) machte der KlÃ¤ger geltend, unter
stÃ¤ndiger neuropsychiatrischer Aufsicht und Behandlung zu stehen und
erwerbsunfÃ¤hig zu sein. Er legte dazu einen Untersuchungsbericht des
Neuropsychiaters Dr.L. vom 02.08.1999 vor.

Das SG lieÃ� den KlÃ¤ger am 06.03.2002 durch die Gutachter Dr. Z. und Dr.S.
untersuchen und begutachten.

Der Allgemeinarzt Dr.Z. diagnostizierte beim KlÃ¤ger eine Verminderung der
nervlichen Belastbarkeit bei Pseudoneurasthenie und Verdacht auf epileptisches
Anfallsleiden nach erfolgreich operierter gutartiger Geschwulst des Kleinhirns
(Haemangioblastom) sowie ein WirbelsÃ¤ulensyndrom bei
AbnÃ¼tzungserscheinungen ohne neurologische Ausfallserscheinungen. Nach
seinen AusfÃ¼hrungen war der AusprÃ¤gungsgrad der GesundheitsstÃ¶rung auf
nervenÃ¤rztlichem Gebiet nicht gravierend, es hÃ¤tten lediglich TÃ¤tigkeiten mit
groÃ�en Anforderungen an die nervliche Belastbarkeit und Arbeiten, die
Schwindelfreiheit erforderten, zu unterbleiben. Bei den WirbelsÃ¤ulenbeschwerden
handle es sich ebenfalls um ein leichtergradiges Krankheitsbild, das die Leis-
tungsfÃ¤higkeit insofern einschrÃ¤nke, als der KlÃ¤ger nur leichte bis mittelschwere
kÃ¶rperliche Arbeiten ohne schweres Heben und Tragen, ohne BÃ¼cken und
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Zwangshaltungen ausfÃ¼hren kÃ¶nne.

Die Gutachterin Dr.S. erhob in ihrem nervenÃ¤rztlichen Zusatzgutachten nach
ausfÃ¼hrlicher Darlegung der Vorgeschichte (darunter die im Zeitpunkt ihrer
Untersuchung noch vorhandenen neurochirurgischen Unterlagen bzw. Gutachten
aus 1991, 1994, 1995 und 1996), die Diagnosen:

1. Pseudoneurasthenisches Syndrom.

2. Rezidivierend auftretende unklare Bewusstseinsverluste bei Verdacht auf
epileptische AnfÃ¤lle.

3. Zustand nach operativer Entfernung eines benignen GefÃ¤Ã�- tumors im Bereich
des Kleinhirns.

4. WirbelsÃ¤ulenabhÃ¤ngige Beschwerden ohne neurologische Aus- fÃ¤lle.

Die Gutachterin fÃ¼hrte dazu aus, die Beschwerden des KlÃ¤gers
(DurchschlafstÃ¶rungen, NervositÃ¤t, innere Unruhe, mehrmals im Jahr auftretende
Bewusstseinsverluste, vermehrte Vergesslichkeit) deuteten auf das Vorliegen einer
pseudoneurasthenischen StÃ¶rung hin, die als Folge der im Jahre 1990
durchgefÃ¼hrten Kleinhirnoperation zu sehen seien. Die beschriebenen mehrmals
im Jahr auftretenden Bewusstseinsverluste seien Ã¤tiologisch nicht sicher
einzuordnen, am wahrscheinlichsten handle es sich um symptomatische cerebrale
KrampfanfÃ¤lle; der KlÃ¤ger nehme die hierfÃ¼r empfohlenen Medikamente nicht
regelmÃ¤Ã�ig ein. Zusammenfassend hielt Dr.S. leichte Arbeiten im Gehen, Stehen
oder Sitzen, ohne Zwangshaltungen, nicht auf Leitern oder GerÃ¼sten bzw. in
groÃ�er HÃ¶he mit Absturzgefahr, nicht ungeschÃ¼tzt an laufenden Maschinen,
fÃ¼r vollschichtig mÃ¶glich.

Das Gericht wies mit Urteil vom 08.03.2002 die Klage ab. Es bestehe weder
Anspruch auf Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit nach Â§ 43 Abs.2 Sechstes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VI) noch auf Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit nach Â§ 44
Abs.1 und 2 SGB VI in der hier noch anzuwendenden, bis zum 31.12.2000 geltenden
Fassung. Auch ergebe sich fÃ¼r ihn kein Rentenanspruch aus der gesetzlichen
Neuregelung ab 01.01.2001 (Â§Â§ 43, 240 SGB VI n.F.), der KlÃ¤ger sei in seiner
Eigenschaft als ungelernter Arbeiter mit dem bei ihm noch vorhandenen
LeistungsvermÃ¶gen sozial zumutbar auf das gesamte allgemeine Arbeitsfeld zu
verweisen. Hier kÃ¶nne er die nach dem Ergebnis der SachverhaltsaufklÃ¤rung
noch mÃ¶glichen leichten vollschichtigen Arbeiten im Wechsel zwischen Gehen,
Stehen und Sitzen, ohne BÃ¼cken, Zwangshaltungen, ohne schweres Heben und
Tragen, ohne Absturzgefahr und groÃ�e Anforderungen an die nervliche
Belastbarkeit ausfÃ¼hren. Die genannten EinschrÃ¤nkungen seien nach den
Ã¼berzeugenden AusfÃ¼hrungen der gerichtsÃ¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen Dr.Z.
und Dr.S. auch keineswegs so gravierend, dass damit der Arbeitsmarkt faktisch
verschlossen wÃ¤re. Weder handle es sich um eine ungewÃ¶hnliche Summierung
von EinschrÃ¤nkungen noch um eine schwere spezifische Leistungsminderung. Die
Tatsache, dass der KlÃ¤ger seit dem 02.04.1996 in seiner Heimat bereits Rente
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beziehe, sei nicht geeignet, einen Anspruch auch auf eine deutsche Rente zu
begrÃ¼nden. Die Anspruchsvoraussetzungen fÃ¼r die jeweiligen Leistungen nach
deutschen Rechtsvorschriften bzw. fÃ¼r die Rente in Jugoslawien seien nicht
identisch.

Mit der Berufung wendet sich der KlÃ¤ger gegen dieses Urteil und bringt vor, die in
seiner Heimat erhobenen fachÃ¤rztlichen Befunde stÃ¼nden in krassem Gegensatz
zu den Feststellungen des Sozialgerichts. Es handle sich danach bei ihm um eine
schwere depressive GeistesstÃ¶rung, begleitet von AnxiositÃ¤t und auch aktuellen
Suizidpulsionen.

Der KlÃ¤ger verweist auf die in seiner Heimat festgestellte InvaliditÃ¤t der ersten
Kategorie und legt fachÃ¤rztliche Berichte des Dr.L. vom 14.08.2002 und vom
17.03.2003, u.a. mit der Diagnose eines organischen Hirn-Psychosyndroms, vor.

Die Beklagte nahm durch ihren SozialÃ¤rztlichen Dienst (Dr.L. ) dahingegehend
Stellung, es ergebe sich aus diesen Berichten ein deutlich gravierenderer
psychopathologischer Befund, als er bei Dr.S. habe erhoben werden kÃ¶nnen; falls
dieser zutreffend sei, bedinge er sicherlich eine Minderung des zeitlichen
LeistungsvermÃ¶gens. Da bereits in den Berichten aus dem Jahre 1999 eine
erhebliche hirnorganische Problematik dargestellt worden sei, mÃ¼sse man
annehmen, dass zwischen 1999 und dem Gutachten von Dr.S. vom 06.03.2003 eine
erhebliche Besserung eingetreten und jetzt erneut eine gravierende
Verschlechterung anzunehmen sei. Eine KlÃ¤rung kÃ¶nne nur durch erneute
Begutachtung in der Bundesrepublik Deutschland herbeigefÃ¼hrt werden.

Nach RÃ¼ckfragen des Senats Ã¼ber stationÃ¤re Behandlungen in seiner Heimat
legte der KlÃ¤ger eine weitere Bescheinigung des Dr.L. vom 08.10.2003 darÃ¼ber
vor, dass er invalide (erste Kategorie) sei, stationÃ¤re BehandlungsmaÃ�nahmen
aber nicht erfolgt seien, weil "die Familie imperativ auf der Hauspflege insistiere".

Der Senat erhob Beweis Ã¼ber den Gesundheitszustand und die ErwerbsfÃ¤higkeit
des KlÃ¤gers durch Einholung eines fachpsychiatrischen Gutachtens des Dr.M. ,
Leitender Arzt der Abteilung Gerontopsychiatrie und stellvertretender Ã¤rztlicher
Direktor am Zentrum fÃ¼r soziale Psychiatrie in H â�¦ Dieser erstellte sein
Gutachten vom 27.05.2004 nach stationÃ¤rer Beobachtung und Untersuchung des
KlÃ¤gers vom 30. bis 31.03.2004 unter Heranziehung der serbisch sprechenden
Dipl. Psychologin K. bei der ausfÃ¼hrlichen Exploration in der Muttersprache des
KlÃ¤gers. Nach fachpsychiatrischer Exploration durch den Gutachter sowie
ausfÃ¼hrlicher psychologischer Exploration "unter transkulturellen
Gesichtspunkten" und testpsychologischer Untersuchung durch die Dipl.
Psychologin K. , nach Erhebung eines allgemein kÃ¶rperlichen, eines
neurologischen und eines psychopathologischen Untersuchungsbefundes sowie EEG
und EKG erhob Dr.M. die Diagnose eines pseudoneurasthenischen Syndroms bei
vermutlich organisch bedingter emotional labiler StÃ¶rung im Sinne der ICD 10
F.06.6 nach komplikationsloser Operation eines gutartigen Kleinhirntumors
(HÃ¤mangioblastom) in der rechten seitlichen KleinhirnhemisphÃ¤re Ende 1990.
Der Gutachter legte dar, dass sich aufgrund der aktuellen Untersuchung eine
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Verschlechterung gegenÃ¼ber den Vorgutachten des Dr.Z. und der Dr.S. nicht
objektivieren lasse. Die medzinischen Berichte aus dem Heimatland des KlÃ¤gers
seien als nicht objektiv verwertbar zu erachten, die bisherige Verdachtsdiagnose
einer Epilepsie mÃ¼sse verworfen werden. Es ergÃ¤ben sich keine Zweifel an dem
Vorliegen eines vollschichtigen Leistungsbildes. Der KlÃ¤ger sei noch in der Lage,
vollschichtig leichte bis gelegentlich mittelschwere kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten unter
den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu verrichten. Aufgrund des
pseudoneurasthenischen Syndroms seien lediglich TÃ¤tigkeiten unter hohem
Zeitdruck, mit besonderer Verantwortung fÃ¼r Menschen und Maschinen,
Akkordarbeiten, TÃ¤tigkeiten mit besonderen AnsprÃ¼chen an das Umstellungs-
und KonzentrationsvermÃ¶gen, TÃ¤tigkeiten mit Ã¼berdurchschnittlichem
Publikumsverkehr sowie Wechsel- und NachtschichttÃ¤tigkeiten zu vermeiden. Auch
mÃ¼ssten wegen der beschriebenen Schwindelattacken Arbeiten mit
Ã¼berdurchschnittlichen AnsprÃ¼chen an Gleichgewicht und StandvermÃ¶gen
vermieden werden (TÃ¤tigkeiten mit Absturzgefahr, auf Leitern und GerÃ¼sten). Es
handle sich um ein chronisches, aber zugleich statisches Zustandsbild, das nach
nunmehr Ã¼ber 14-jÃ¤hrigem Verlauf keine Besserung erwarten lasse; kurzfristige
depressive VerstimmungszustÃ¤nde seien Teil des pseudoneurasthenischen
Syndroms und nicht als dauerhafte Verschlechterung zu erachten. Die
UmstellungsfÃ¤higkeit fÃ¼r einfache AnlerntÃ¤tigkeiten sei nicht beeintrÃ¤chtigt.

Der KlÃ¤ger hat zum Ergebnis des Gutachtens nicht mehr Stellung genommen.

Er beantragt, das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 08.03.2002 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 27.06.1996 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 28.04.1999 aufzuheben und die Beklagte zu
verpflichten, ihm Rente wegen Erwerbsun- fÃ¤higkeit zu zahlen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

In einer Stellungnahme des SozialÃ¤rztlichen Dienstes vom 22.06. 2004 wird darauf
hingewiesen, dass das Gutachten Dr.M. die bisherige EinschÃ¤tzung des
LeitungsvermÃ¶gens durch die nervenÃ¤rztlichen Gutachter bestÃ¤tigt habe und
ein schwerwiegend auffÃ¤lliges psychopathologisches Bild, wie es im
jugoslawischen Bericht vom 07.03.2003 beschrieben wurde, nicht vorliege. Die
AusfÃ¼hrungen des Gutachters, dass sowohl die Invalidenberentung nach
jugoslawischem Recht 1996 als auch die aufgefÃ¼hrten Ã¤rztlichen Atteste aus
Jugoslawien keinesfalls aussagekrÃ¤ftig und fÃ¼r die Begutachtung nicht weiter
verwertbar seien, bestÃ¤tigen die bisher geÃ¼bte Praxis, Befunde aus dem
ehemaligen Jugoslawien kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls einer
Ã�berprÃ¼fung durch eine Begutachtung in der Bundesrepublik Deutschland zu
unterziehen.

Wegen der Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Gerichtsakten
sowie auf die beigezogenen Akten der Beklagten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:
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Die gemÃ¤Ã� Â§Â§ 143 ff. des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) statthafte, form- und
fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig, sachlich aber nicht begrÃ¼ndet.

Zu Recht hat das Sozialgericht RentenansprÃ¼che des KlÃ¤gers wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit im Sinne von Â§ 44 SGB VI in der bis 31.12.2000 geltenden
Fassung, aber auch wegen BerufsunfÃ¤higkeit nach Â§ 43 a.F. verneint, wobei es
die Voraussetzungen dieser Bestimmungen im Einzelnen umfassend dargestellt hat.
DarÃ¼ber hinaus hat es zutreffend auch das Vorliegen der Voraussetzungen der 
Â§Â§ 43, 240 SGB VI in der ab 01.01.2001 geltenden Fassung abgelehnt. Seine
Entscheidung ist auch nach dem Vorbringen des KlÃ¤gers und der erneuten
Beweisaufnahme in der Berufungsinstanz nicht zu beanstanden. Das vom Senat
wegen des undurchsichtigen psychopathologischen Befundes veranlasste weitere
neurologisch-psychiatrische Gutachten des Dr.M. hat nicht nur die
Leistungsbeurteilung der Gutachten erster Instanz bestÃ¤tigt, es hat auch
eindrÃ¼cklich belegt, dass dem Vorbringen des KlÃ¤gers und den von ihm
vorgelegten Ã¤rztlichen Unterlagen seines Heimatlandes nicht zu folgen ist. Ein
schwerwiegendes psychopathologisches Zustandsbild liegt nicht vor. Die anders
lautenden jugoslawischen Unterlagen sind mangels GlaubwÃ¼rdigkeit schlicht nicht
verwertbar.

Nach dem Ergebnis der gesamten gerichtlichen Beweisaufnahme ist von einem
vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers fÃ¼r leichte bis gelegentlich
mittelschwere kÃ¶rperliche Arbeiten mit gewissen qualitativen EinschrÃ¤nkungen
(ohne schweres Heben und Tragen, ohne Zwangshaltungen, nicht auf Leitern und
GerÃ¼sten und an laufenden Maschinen, keine Ã¼berdurchschnittlichen
Anforderungen an die nervliche Belastbarkeit) auszugehen. Mit diesem
LeistungsvermÃ¶gen ist der auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ver- weisbare
KlÃ¤ger â�� wie das Erstgericht zutreffend dargelegt hat â�� weder
erwerbsunfÃ¤hig noch berufsunfÃ¤hig und erst recht nicht teilweise oder voll
erwerbsgemindert nach Â§Â§ 43, 240 SGB VI n.F. Der Benennung eines konkreten
Arbeitsplatzes bedarf es nicht. Insbesondere liegt keine Verschlossenheit des
Arbeitsmarkts unter dem Gesichtspunkt einer Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen oder einer schweren spezifischen
Leistungsbehinderung vor. Die festgestellten qualitativen
LeistungseinschrÃ¤nkungen sind im Wesentlichen durch die BeschrÃ¤nkung auf
leichte und nur gelegentlich mittelschwere Arbeiten abgedeckt. Ob dem KlÃ¤ger
allerdings auch ein seinem LeistungsvermÃ¶gen entsprechender Arbeitsplatz noch
vermittelt werden kÃ¶nnte, ist rechtlich unerheblich, da die Arbeitsplatzvermittlung
zum Aufgabenbereich der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung gehÃ¶rt und nicht
in den Risikobereich der gesetzlichen Rentenversicherung fÃ¤llt.

Bei dieser Sachlage konnte die Berufung keinen Erfolg haben. Sie war mit der
Kostenfolge aus Â§ 193 SGG zurÃ¼ckzuweisen.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG sind
nicht ersichtlich.
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